
ÜBERSETZUNG

ÖFFENTLICHER DIENST DER WALLONIE

[C − 2023/42748]
23. FEBRUAR 2023 — Ministerieller Erlass zur Ausführung des Erlasses der Wallonischen Regierung vom

23. Februar 2023 über Niederlassungsbeihilfen und über Investitionsbeihilfen für die Landwirtschaft, die
Aquakultur und den Gartenbau und für im Bereich der Erstverarbeitung und Vermarktung im Agrar- und
Nahrungsmittelsektor und der Forstwirtschaft tätige Genossenschaften und andere Unternehmen

Der Minister für Landwirtschaft,

Aufgrund der Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 mit
gemeinsamen Bestimmungen für den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds
Plus, den Kohäsionsfonds, den Fonds für einen gerechten Übergang und den Europäischen Meeres-, Fischerei- und
Aquakulturfonds sowie mit Haushaltsvorschriften für diese Fonds und für den Asyl-, Migrations- und Integrations-
fonds, den Fonds für die innere Sicherheit und das Instrument für finanzielle Hilfe im Bereich Grenzverwaltung und
Visumpolitik;

Aufgrund der Verordnung (EU) 2021/2115 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 2. Dezember 2021 mit
Vorschriften für die Unterstützung der von den Mitgliedstaaten im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik zu
erstellenden und durch den Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) und den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) zu finanzierenden Strategiepläne (GAP-
Strategiepläne) und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 sowie der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013;

Aufgrund der Verordnung (EU) 2021/2116 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 2. Dezem-
ber 2021 über die Finanzierung, die Verwaltung und das Kontrollsystem der Gemeinsamen Agrarpolitik und zur
Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013;

Aufgrund der Durchführungsverordnung (EU) 2022/128 der Kommission vom 21. Dezember 2021 mit
Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EU) 2021/2116 des Europäischen Parlaments und des Rates
hinsichtlich der Zahlstellen und anderen Einrichtungen, der Finanzverwaltung, des Rechnungsabschlusses, der
Kontrollen, der Sicherheiten und der Transparenz;

Aufgrund des Wallonischen Gesetzbuches über die Landwirtschaft, Artikel D.4, D.242, Absatz 1 und 2, D.243,
D.245 bis 249;

Aufgrund des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 23. Februar 2023 über Niederlassungsbeihilfen und über
Investitionsbeihilfen für die Landwirtschaft, die Aquakultur und den Gartenbau und für im Bereich der Erstverarbei-
tung und Vermarktung im Agrar- und Nahrungsmittelsektor und der Forstwirtschaft tätige Genossenschaften und
andere Unternehmen, Artikel 8 Absatz 1, Artikel 14, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 und 28;

Aufgrund des nach Artikel 3 Ziffer 2 des Dekrets vom 11. April 2014 zur Umsetzung der Resolutionen der
im September 1995 in Peking organisierten Weltfrauenkonferenz der Vereinten Nationen und zur Integration des
Gender Mainstreaming in allen regionalen politischen Vorhaben erstellten Berichts vom 18. November 2022;

Aufgrund der am 16. November 2022 abgegebenen Stellungnahme des Finanzinspektors;
Aufgrund des am 1. Dezember 2022 gegebenen Einverständnisses des Ministers für Haushalt;
Aufgrund der am 15. Dezember 2022 stattgefundenen Konzertierung zwischen den Regionalregierungen und der

Föderalbehörde;
Aufgrund des am 22. Dezember 2022 an den Staatsrat gerichteten Antrags auf Abgabe eines Gutachtens innerhalb

einer Frist von dreißig Tagen, in Anwendung von Artikel 84 Paragraf 1 Absatz 1 Ziffer 2 der am 12. Januar 1973 koor-
dinierten Gesetze über den Staatsrat;

In der Erwägung, dass binnen dieser Frist kein Gutachten abgegeben wurde;
Aufgrund des Artikels 84 Paragraf 4 Absatz 2 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat,

Beschließt:
KAPITEL 1 — Allgemeine Bestimmungen

Artikel 1 - Für die Anwendung des vorliegenden Erlasses gelten folgende Definitionen:

1° Erlass der Wallonischen Regierung vom 23. Februar 2023: der Erlass der Wallonischen Regierung vom
23. Februar 2023 über Niederlassungsbeihilfen und über Investitionsbeihilfen für die Landwirtschaft, die Aquakultur
und den Gartenbau und für im Bereich der Erstverarbeitung und Vermarktung im Agrar- und Nahrungsmittelsektor
und der Forstwirtschaft tätige Genossenschaften und andere Unternehmen;

2° die NACE-BEL-Codes: die NACE-BEL-Codes, die die statistische Systematik der Wirtschaftszweige in der
Europäischen Gemeinschaft darstellen, die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 20. Dezember 2006 zur Aufstellung der statistischen Systematik der Wirtschaftszweige NACE
Revision 2 und zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3037/90 des Rates sowie einiger Verordnungen der EG über
bestimmte Bereiche der Statistik Text von Bedeutung für den EWR aufgestellt wurde;

3° Qualitätsprodukte: die in den Artikeln D.171 bis D.184 des Wallonischen Gesetzbuches über die Landwirtschaft
genannten Qualitätsprodukte.

KAPITEL 2 — Gemeinsame Bestimmungen für Investitionen

Art. 2 - In Anwendung von Artikel 8 des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 23. Februar 2023 prüft die
Zahlstelle die Anträge anhand der in den Artikeln 6, 12, 16 und 19 beschriebenen Auswahlkriterien, um die Auswahl
der Anträge vorzunehmen.

Die zugeteilte Notierung wird am Tag der Einreichung des Beihilfeantrags und unter Berücksichtigung aller ihr
bekannten Elemente bewertet.

Art. 3 - § 1. Die im Rahmen des vorliegenden Erlasses zugelassenen Investitionen sind Neu- und Vorführinves-
titionen unter Ausschluss von Investitionen in Gebrauchtmaterial.

§ 2. Unter ″ Vorführinvestition″ sind Investitionen zu verstehen, die die folgenden Bedingungen erfüllen:

1° der Zeitraum zwischen ihrem Herstellungs- und Kaufdatum darf nicht mehr als zwölf Monate betragen;

2° ihre Betriebsstunden belaufen sich höchstens auf zweihundert Stunden;
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3° insofern es sich um Fahrzeuge handelt, dürfen diese eine einzige Zulassung haben, die ausschließlich vom
Verkäufer vorgenommen wurde.

Die Verwaltung führt eine Vorabkontrolle durch, um festzustellen, ob die Investition die Bedingungen erfüllt.

Gemäß den Artikeln 4, 7, 10 und 14 ist eine Kürzung von 10 % des in Anhang 3 festgelegten Pauschalbetrags
vorgesehen.

§ 3. Abweichend von Paragraf 1 wird der Pauschalbetrag, insofern es sich um den Kauf von Gebäuden handelt,
nach der folgenden Formel festgelegt: NW * ÜK

Für die Anwendung der in Absatz 1 vorgesehenen Formel:

1° entspricht ″NW″ dem Neuwert, der nach folgender Formel festgelegt wird: BW - IN;

2° entspricht ″ÜK″ dem in Kapitel 3 des Anhangs 5 vorgesehenen Werts des Überalterungskoeffizienten.

Für die Anwendung der in Absatz 1 Ziffer 1 vorgesehenen Formel:

1° entspricht ″BW″ dem Bauwert, der durch Multiplikation der Quadratmeterzahl des Gebäudes mit den in Kapitel
2 des Anhangs 5 festgelegten vereinfachten Kosten festgelegt wird;

2° entspricht ″IN″ dem Bauwert, der durch Multiplikation der Quadratmeterzahl des Gebäudes mit den in Kapitel
2 des Anhangs 5 festgelegten vereinfachten Kosten ermittelt wird, multipliziert mit dem Inflationskoeffizienten von 1,5
% pro verstrichenem Jahr.

Abweichend von Absatz 2 Ziffer 2 ist die Anzahl der verstrichenen Jahre bei Gebäuden, die älter als
fünfundzwanzig Jahre sind, auf fünfundzwanzig Jahre begrenzt.

KAPITEL 3 — Beihilfen für produktive Investitionen in landwirtschaftlichen Betrieben

Art. 4 - In Anwendung von Artikel 14 des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 23. Februar 2023 sind
Investitionen beihilfefähig, wenn sie sich auf eine der in Anhang 3 vorgesehenen Investitionen beziehen.

Für jede beihilfefähige Investition wird ein Pauschalbetrag festgelegt.

Art. 5 - § 1. In Anwendung von Artikel 15 des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 23. Feb-
ruar 2023 entspricht die Berechnung der gewährten Beihilfe einem Prozentsatz, der auf den in Artikel 4 vorgesehenen
Pauschalbetrag pro Investition angewandt wird.

§ 2. Wenn der Antragsteller ein aktiver Landwirt, eine natürliche Person oder eine juristische Person ist, beläuft
sich der gemäß Paragraf 1 angewandte Prozentsatz auf einen Basissatz von 10 %.

Der in Absatz 1 genannte Prozentsatz wird erhöht:<0}

1° um 10 %, wenn das Mitglied oder eines der Mitglieder der Definition eines Junglandwirts entspricht;

2° um 4 %, wenn der Betrieb die Beihilfe für Gebiete mit naturbedingten oder anderen spezifischen
Benachteiligungen gemäß dem Erlass der Wallonischen Regierung vom 23. Februar 2023 über die Entschädigungen für
Gebiete mit naturbedingten oder anderen spezifischen Benachteiligungen erhält;

3° um 4 %, wenn sich der Betrieb in einem Weidesystem befindet, bei dem die Fläche des Dauergrünlands
mindestens fünfzig Prozent der angegebenen Fläche ausmacht;

4° um 2,5 %, wenn die angegebene Fläche weniger als sechzig Hektar pro Mitglied beträgt;

5° um 6 %, wenn sich der Betrieb in einem landwirtschaftlichen System der Mischkultur mit mindestens fünf
verschiedenen Kulturgruppen gemäß der Flächenerklärung befindet;

6° wenn der Betrieb ökologisch/biologisch bewirtschaftet wird oder sich in der Umstellung befindet:

a) entweder um 2,5 %, wenn sich der Betrieb in der Umstellung befindet;

b) oder um 2,5 %, wenn der Betrieb teilweise ökologisch/biologisch bewirtschaftet wird;

c) oder um 5 %, wenn der Betrieb vollständig ökologisch/biologisch bewirtschaftet wird;

7° um 10 % für produktive Investitionen im Zusammenhang mit dem Kauf von ausdauernden Pflanzen im Sinne
von Anhang 3 im Gartenbausektor;

8° um 5 %, wenn die Investition den Erfordernissen im Zusammenhang mit der grünen Architektur gemäß
Anhang 3 entspricht;

9° um 5 %, wenn die Investition den Erfordernissen der wirtschaftlichen Widerstandsfähigkeit gemäß Anhang 3
entspricht;

10° um 2,5 %, wenn die Investition in eine Sparte von qualitativ hochwertigen Produkten eingebunden ist;<0}

11° um 10 %, wenn die Investition dazu führt, dass der für jedes Schwein vorgesehene Platz 120 % oder mehr der
Mindeststandards pro Quadratmeter gemäß Artikel 2 Paragraf 1 des Königlichen Erlasses vom 15. Mai 2003 über den
Schutz von Schweinen in Schweinezuchtbetrieben entspricht;

12° um 90%, wenn die Investition Einzäunungen betrifft, die einen Schweinehaltungsbetrieb vor der Afrikanischen
Schweinepest schützen sollen.

Wenn die in Absatz 2 Ziffer 2 und 3 vorgesehenen Erhöhungen kumuliert werden, wird der Satz um maximal 6 %
erhöht.

Die in Absatz 2 Ziffer 8 und 9 vorgesehenen Erhöhungen können nicht kumuliert werden.

Wenn die in Absatz 2 Ziffer 6 und 11 vorgesehenen Erhöhungen sowie die in Absatz 2 Ziffer 10 und 11
vorgesehenen Erhöhungen kumuliert werden, wird der Satz um 10 % erhöht.

Die in Absatz 2 Ziffer 12 vorgesehene Erhöhung kann nicht kumuliert werden.

§ 3. Wenn der Antragsteller eine Gerätenutzungsgenossenschaft (CUMA) ist, beläuft sich der gemäß Paragraf 1
angewandte Prozentsatz auf einen Basissatz von 20 %.

Der in Absatz 1 genannte Prozentsatz wird erhöht:

1° um 5 %, wenn die Anzahl der beihilfefähigen Mitglieder der CUMA sich auf sechs oder mehr beläuft;

2° um 2,5 %, wenn die Anzahl der beihilfefähigen Mitglieder der CUMA sich auf vier oder fünf beläuft;
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3° um 10 %, wenn die Investition die Ziele im Zusammenhang mit der grünen Architektur oder der
wirtschaftlichen Widerstandsfähigkeit erfüllt.

§ 4. Die Obergrenze des in Paragraf 1 vorgesehenen Prozentsatzes pro Investition wird auf 40 % des in Artikel 4
vorgesehenen Pauschalbetrags festgelegt.

§ 5. Für den Zeitraum 2023-2027 wird der Gesamtbetrag der einem einzelnen Begünstigten gewährten öffentlichen
Beihilfe auf 200.000 Euro festgelegt.

Art. 6 - § 1. Die Gewichtung der Auswahlkriterien im Rahmen der vorliegenden Beihilfe wird in Kapitel 1 von
Anhang 2 festgelegt. Die Notierung hängt von der Erfüllung der folgenden Kriterien in Bezug auf den Antragsteller,
den Betrieb und die Investition ab:

1° das Mitglied oder eines der Mitglieder entspricht der Definition eines Junglandwirts;

2° der Betrieb erhält die Beihilfe für Gebiete mit naturbedingten oder anderen spezifischen Benachteiligungen
gemäß dem Erlass der Wallonischen Regierung vom 23. Februar 2023 über die Entschädigungen für Gebiete mit
naturbedingten oder anderen spezifischen Benachteiligungen;

3° die angegebene Fläche pro Mitglied beträgt entweder weniger als sechzig Hektar oder mindestens sechzig
Hektar;

4° der Betrieb befindet sich in einem landwirtschaftlichen System der Mischkultur mit mindestens fünf
verschiedenen Kulturgruppen gemäß der Flächenerklärung;

5° der Betrieb ist ganz oder teilweise auf die ökologische/biologische Produktion ausgerichtet oder befindet sich
in der Umstellung;

6° die Investition entspricht den Erfordernissen der grünen Architektur oder der wirtschaftlichen Widerstandsfä-
higkeit gemäß Anhang 3;

7° mindestens die Hälfte der landwirtschaftlichen Fläche des Betriebs besteht aus Dauergrünland.

Im Rahmen einer CUMA ist die Gewichtung der Auswahlkriterien in Kapitel 2 von Anhang 2 festgelegt. Die
Notierung hängt von der Erfüllung der folgenden Kriterien ab:

1° der Anzahl der vorhandenen beihilfefähigen Mitglieder;

2° der Tatsache, dass die Investition den Erfordernissen der grünen Architektur oder der wirtschaftlichen
Widerstandsfähigkeit gemäß Anhang 3 entspricht.

§ 2. Für die Anwendung von Paragraf 1 beläuft sich die zu erreichende Mindestpunktzahl auf acht Punkte.

Abweichend von Absatz 1 beläuft sich die im Rahmen einer CUMA zu erreichende Mindestpunktzahl auf fünf
Punkte.

KAPITEL 4 — Beihilfen für nicht produktive Investitionen in landwirtschaftlichen Betrieben

Art. 7 - In Anwendung von Artikel 18 des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 23. Februar 2023 sind die
beihilfefähigen Investitionen in Anhang 4 aufgelistet. Für jede beihilfefähige Investition wird ein Pauschalbetrag
festgelegt.

Art. 8 - Die Berechnung der gewährten Beihilfe entspricht 100 % des Pauschalbetrags der Investition gemäß
Artikel 7.

Für den Zeitraum 2023-2027 wird der Gesamtbetrag der einem einzelnen Landwirt gewährten öffentlichen Beihilfe
auf 30.000 Euro festgelegt.

KAPITEL 5 — Investitionsbeihilfen für Unternehmen, die Forstarbeiten durchführen, und für Unternehmen,
die Forstwirtschaft betreiben

Art. 9 - In Anwendung von Artikel 20 Absatz 2 und Artikel 4 Absatz 1 Ziffer 3 des Erlasses der Wallonischen
Regierung vom 23. Februar 2023 sind die Unternehmen der Forstwirtschaft die Unternehmen, die die Tätigkeiten
ausüben, die durch die in Kapitel 3 von Anhang 1 aufgelisteten NACE-BEL-Codes vorgesehen sind.

Art. 10 - In Anwendung von Artikel 21 des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 23. Februar 2023 sind die
beihilfefähigen Investitionen in Anhang 3 vorgesehen. Für jede beihilfefähige Investition wird ein Pauschalbetrag
festgelegt.

Art. 11 - § 1. In Anwendung von Artikel 22 des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 23. Feb-
ruar 2023 entspricht die Berechnung der gewährten Beihilfe einem Prozentsatz, der auf den Pauschalbetrag pro
Investition gemäß Artikel 10 angewandt wird.

§ 2. Der gemäß Paragraf 1 angewandte Prozentsatz beläuft sich auf einen Basissatz von 20 %.

Der in Absatz 1 genannte Prozentsatz wird erhöht:

1° um 10 %, wenn der Antragsteller an einem Kooperationsprojekt für Innovation teilnimmt;

2° um 5 %, wenn die Investition zu einer Verwertung von Nebenerzeugnissen gemäß Anhang 3 führt;

3° um 5%, wenn der Antragsteller Arbeitnehmer beschäftigt.

§ 3. Die Obergrenze des in Paragraf 1 vorgesehenen Prozentsatzes pro Investition wird auf 40 % des in Artikel 10
vorgesehenen Pauschalbetrags festgelegt.

§ 4. Für den Zeitraum 2023-2027 wird der Gesamtbetrag der einem einzelnen Begünstigten gewährten öffentlichen
Beihilfe auf 500.000 Euro festgelegt.

Art. 12 - § 1. Die Gewichtung der Auswahlkriterien ist in Kapitel 3 von Anhang 2 festgelegt. Die Notierung hängt
von der Erfüllung der folgenden Kriterien ab:

1° der Entwicklung und dem Schutz der Ökosysteme: die Investition ermöglicht es, die Auswirkungen auf den
Boden, das Wasser und die Ökosysteme im Allgemeinen zu begrenzen;

2° der Schaffung von Arbeitsmöglichkeiten: die Investition ermöglicht die Schaffung eines neuen Betriebssitzes in
der Wallonischen Region oder einer neuen Betriebstätigkeit an einem bestehenden Standort;

3° der Verwertung von Holznebenerzeugnissen;
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4° der Innovation: die Investition ermöglicht die Einführung neuer Techniken, unter anderem der Digitalisierung
und der Robotisierung.

§ 2. Für die Anwendung von Paragraf 1 beläuft sich die zu erreichende Mindestpunktzahl auf fünf Punkte.

KAPITEL 6 — Investitionsbeihilfen im Bereich der Erstverarbeitung oder Vermarktung von Agrarerzeugnissen
und der nicht landwirtschaftlichen Diversifizierung

Art. 13 - In Anwendung von Artikel 23 Paragraf 2 Absatz 2 Ziffer 1 und Artikel 4 des Erlasses der Wallonischen
Regierung vom 23. Februar 2023 sind die Unternehmen des Agrar- und Nahrungsmittelsektors die Unternehmen, die
die Tätigkeiten ausüben, die durch die in Kapitel 1 von Anhang 1 aufgelisteten NACE-BEL-Codes vorgesehen sind.

Art. 14 - In Anwendung von Artikel 24 des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 23. Februar 2023 sind die
beihilfefähigen Investitionen für Landwirte und Unternehmen der Verarbeitung und Vermarktung im Agrar- und
Nahrungsmittelsektor einschließlich für Genossenschaften für die Verarbeitung und die Vermarktung (SCTC) die in
Anhang 3 aufgeführten Investitionen.

Für jede beihilfefähige Investition wird ein Pauschalbetrag festgelegt.

Im Rahmen der nicht landwirtschaftlichen Diversifizierung gilt die Investition, die nicht zu 100 % als eine
landwirtschaftliche Investition betrachtet wird, als nicht landwirtschaftliche Investition, wie in Anhang 3 aufgeführt.
Tätigkeiten der nicht landwirtschaftlichen Diversifizierung werden durch die NACE-BEL-Codes definiert, die in
Kapitel 2 von Anhang 1 aufgelistet sind.

Art. 15 - § 1. In Anwendung von Artikel 25 des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 23. Feb-
ruar 2023 entspricht die Berechnung der gewährten Beihilfe einem Prozentsatz, der auf den Pauschalbetrag pro
Investition gemäß Artikel 14 angewandt wird.

§ 2. Wenn der Antragsteller ein aktiver Landwirt ist, beläuft sich der gemäß Paragraf 1 angewandte Prozentsatz auf
einen Basissatz von 20 %.

Der in Absatz 1 genannte Prozentsatz wird erhöht:

1° um 10 %, wenn das Mitglied oder eines der Mitglieder der Definition eines Junglandwirts entspricht;

2° um 10 %, wenn der Betrieb ökologische/biologische Erzeugnisse oder Qualitätsprodukte betrifft.

§ 3. Wenn der Antragsteller eine SCTC ist, beläuft sich der gemäß Paragraf 1 angewandte Prozentsatz auf einen
Basissatz von 20 %.<0}

Der in Absatz 1 genannte Prozentsatz wird erhöht:

1° um 5 %, wenn die Anzahl der beihilfefähigen Mitglieder der SCTC sich auf sechs oder mehr beläuft;

2° um 2,5 %, wenn die Anzahl der beihilfefähigen Mitglieder der SCTC sich auf vier oder fünf beläuft;

3° um 5 %, wenn der Betrieb teilweise ökologische/biologische Erzeugnisse oder Qualitätsprodukte produziert;

4° um 10 %, wenn der Betrieb ausschließlich ökologische/biologische Erzeugnisse oder Qualitätsprodukte
produziert.

§ 4. Wenn der Antragsteller ein Unternehmen der Verarbeitung und Vermarktung im Agrar- und Nahrungsmit-
telsektor ist, beläuft sich der gemäß Paragraf 1 angewandte Prozentsatz auf einen Basissatz von 10 %.

Der in Absatz 1 genannte Prozentsatz wird erhöht:

1° um 5 %, wenn der Betrieb teilweise ökologische/biologische Erzeugnisse oder Qualitätsprodukte produziert;

2° um 10 %, wenn der Betrieb ausschließlich ökologische/biologische Erzeugnisse oder Qualitätsprodukte
produziert.

§ 5. Für den Zeitraum 2023-2027 wird der Gesamtbetrag der einem Begünstigten gewährten öffentlichen Beihilfe
auf 200.000 Euro festgelegt, wenn der Antragsteller zum selben aktiven Landwirt gehört, und auf 500.000 Euro, wenn
es sich um eine SCTC oder eine andere Art von Unternehmen handelt.

Art. 16 - § 1. Die Gewichtung der Auswahlkriterien in Bezug auf den antragstellenden aktiven Landwirt erfolgt
im Sinne von Artikel 6 Paragraf 1 Absatz 1 und Paragraf 2 Absatz 1.

§ 2. Die Gewichtung der Auswahlkriterien ist in Kapitel 4 von Anhang 2 festgelegt. Die Notierung hängt von der
Erfüllung der folgenden Kriterien ab:

1° der Produktion von Qualitätsprodukten: Das Unternehmen verarbeitet oder vermarktet unter anderem
Qualitätsprodukte, ökologische/biologische Erzeugnisse oder Nischenprodukte;

2° der Schaffung von Arbeitsmöglichkeiten: Das Unternehmen schafft einen neuen Betriebssitz in der Wallonischen
Region;

3° der Verbesserung der Umweltleistung des Unternehmens: Das Unternehmen verringert unter anderem
Lebensmittelverluste, Abfälle oder ermöglicht den Schutz der Umwelt.

Bei SCTCs ist die Gewichtung der Auswahlkriterien in Kapitel 2 von Anhang 2 festgelegt.

§ 3. Für die Anwendung von Paragraf 2 beläuft sich die zu erreichende Mindestpunktzahl auf fünf Punkte.

KAPITEL 7 — Niederlassungsbeihilfe für Junglandwirte

Art. 17 - In Anwendung von Artikel 27 des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 23. Februar 2023 umfasst
die Identifizierung des Antragstellers die Identifizierung im InVeKoS-System, das Statut, die Qualifikation sowie die
Erfahrung.

Die Beschreibung des Betriebs umfasst die Produktionsmittel und den Bruttostandardoutput sowie die Stärken
und Schwächen des Betriebs.

Die Ziele für die nächsten fünf Jahre ab dem Datum der Niederlassung umfassen die Schritte des Plans, die Art
und Weise, wie der Übergang vom Landwirt im Nebenerwerb zum hauptberuflichen Landwirt vollzogen wird,
mögliche zusätzliche Investitionen, den Bedarf an Fortbildung und Beratungsdiensten, Elemente der wirtschaftlichen
Widerstandsfähigkeit und Maßnahmen im Zusammenhang mit der grünen Architektur.

Art. 18 - In Anwendung von Artikel 28 des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 23. Februar 2023 wird die
Niederlassungsbeihilfe in Form eines Kapitalzuschusses in Höhe eines Pauschalbetrags von 70.000 Euro gewährt.
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Art. 19 - § 1. In Anwendung von Artikel 30 des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 23. Februar 2023 ist die
Gewichtung der Auswahlkriterien in Kapitel 5 von Anhang 2 festgelegt. Die Notierung hängt von der Erfüllung der
folgenden Kriterien ab:

1° der monatlichen praktischen Erfahrung;

2° der Anzahl der Tage des in den Artikeln 9 bis 13 des Erlasses der Wallonischen Regierung vom
28. Januar 2016 zur Ausführung von Titel IV Kapitel II des Wallonischen Gesetzbuches über die Landwirtschaft in
Bezug auf die Berufsbildung in der Landwirtschaft oder des im Erlass der Regierung der Deutschsprachigen
Gemeinschaft vom 27. Mai 1993 über die berufliche Aus- und Weiterbildung der in der Landwirtschaft arbeitenden
Personen genannten Praktikantenprogramms;

3° der Tatsache, dass der Betrieb die Beihilfe für Gebiete mit naturbedingten oder anderen spezifischen
Benachteiligungen gemäß dem Erlass der Wallonischen Regierung vom 23. Februar 2023 über die Entschädigungen für
Gebiete mit naturbedingten oder anderen spezifischen Benachteiligungen erhält;

4° der Tatsache, dass der Betrieb ganz oder teilweise auf die ökologische/biologische Produktion ausgerichtet ist
oder sich in der Umstellung befindet;

5° der Tatsache, dass die Mehrheit der angegebenen Flächen auf den Gartenbau ausgerichtet ist;

6° der Tatsache, dass der Betrieb in die Sparte von qualitativ hochwertigen Produkten eingebunden ist.

Für die Anwendung von Absatz 1 Ziffer 1 ist unter der monatlichen praktischen Erfahrung die tatsächliche
monatliche praktische Erfahrung zu verstehen, mit Ausnahme der Bewertung der Erfahrung durch den
Ausschuss[00e2][0080][0088]für[00e2][0080][0088]die[00e2][0080][0088]Niederlassung gemäß Kapitel 8 des Erlasses der
Wallonischen Regierung vom 23. Februar 2023 2023 betreffend die gemeinsamen Konzepte für Interventionen und
Beihilfen der Gemeinsamen Agrarpolitik und für Konditionalität im Anschluss an eine Anhörung des Antragstellers.

§ 2. Für die Anwendung von Paragraf 1 beläuft sich die zu erreichende Mindestpunktzahl auf fünfzehn Punkte.

KAPITEL 8 — Schlussbestimmung

Art. 20 - Der vorliegende Erlass wird am 1. Januar 2023 wirksam.

Namur, den 23. Februar 2023

W. BORSUS
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���������
N����� �� ���� ���� ���� �� �� ��1��4/���  ̂��8�k�8/2�4��nk	\̂��8�

���������
N����� �� ���� ���� ���� �� �� ��1��4/��� 	\̂��8�k�8/2�4��nk�	î��8�
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